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Jobs für Jobs 
- Der Beschäftigungsgutschein -
Vorwort

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit erfordert unkonventionelle Wege und Ansätze, die zu nachfolgendem Konzept geführt haben. Es zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und einem damit verbundenen enormen Bürokratieabbau aus. Öffentliche Mittel werden so nicht zur Aufrechterhaltung eines Verwaltungssystems investiert, sondern können zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik verwendet werden.

Zielgruppe des Konzepts sind Menschen, die in der Gefahr sind, „auf der Strecke zu bleiben“. Es sind besonders beeinträchtigte Arbeitslose , die seit Jahren durch Arbeitslosenhilfe, in Einzelfällen ergänzt mit Sozialhilfe, in ihrem Nichtstun alimentiert werden. Die Verbindung der strukturellen Arbeitsmarktsituation und die oftmals mit der lang andauernden Arbeitslosigkeit einhergehende persönliche Leistungseinschränkung haben eine nachhaltige Integration in Arbeit verhindert. Es werden die zukünftigen Bezieher des Arbeitslosengeldes II (ALG II) sein.

Diakonisches Werk der
Postanschrift

Landesbank Baden-Württemberg
BW-Bank


evangelischen Kirche
Postfach 10 11 51

Stuttgart



Stuttgart

in Württemberg e.V.
70010 Stuttgart

213 325 0 (BLZ 600 501 01)

105 461 660 0 (BLZ 600 200 30)

Löwentorzentrum




Evang. Kreditgenossenschaft 
Finanzamt Stuttgart Körperschaften
Heilbronner Straße 180
Telefon (0711) 1656 - 0
Stuttgart
    


Finanzamt Nr. 2899

70191 Stuttgart

Telefax (0711) 1656 - 277
405 078 (BLZ 600 606 06)

allg. StNr. 9901503662


Geradezu paralysiert wirken die Arbeitsmarktakteure, wenn es darum geht, der og. Zielgruppe nachhaltig einen Zugang in Arbeit und Beschäftigung zu vermitteln. Mit dem Ansatz Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein -  wird aus dieser Hilflosigkeit heraus ein positiver Ansatz formuliert, der von den Leitgedanken getragen ist, sowohl gemeinwohlorientierte Arbeit, für die es „in Hülle und Fülle“ Bedarf gibt, zu schaffen, als auch, volkswirtschaftlich gesehen, nicht mehr auszugeben, als Arbeitslosigkeit kostet.

Formuliert wird mit dieser Konzeption eine Möglichkeit, wie dem Phänomen Massenarbeitslosigkeit mit der Schaffung von Arbeit begegnet werden kann. Weitere Strategien öffentlich geförderter Beschäftigung sind notwendig und sinnvoll.

Grundsätzlich gilt für Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein - wie für alle anderen Strategien geförderter Beschäftigung, dass öffentliche Zuwendungen erforderlich sind. Erfahrungen und Berechnungen von Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgern verdeutlichen, dass diese im Schnitt sogar günstiger sind als die volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit .

Eine Kosten-/ Nutzenanalyse zeigt, dass durch geleistete Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge der vormals Arbeitslosen, durch den Abbau der mit der Arbeitslosigkeit verbundenen sozialen Folgekosten, durch erhebliche Verwaltungseinsparungen und durch die Möglichkeit des erhöhten Konsums und damit eines erhöhten Steueraufkommens die direkten öffentlichen Ausgaben in hohem Maß zu kompensieren sind.

1.
Ausgangslage

Die Bundesregierung hat mit der Einsetzung der Hartzkommission neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik beschritten. Mehr Effizienz in der Vermittlung in Arbeit, Entbürokratisierung und Beschleunigung der Vermittlungsprozesse, Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Einrichtung von Job-Centern und PersonalServiceAgenturen sind wesentliche Bestandteile. 

Besonders im Bereich der Analyse wurden zwischenzeitlich auf den Einzelkunden der Arbeitsverwaltung bezogen Instrumente wie Profiling- und Assessmentverfahren entwickelt, die eine passgenaue Vermittlung mit hoher Treffsicherheit ermöglichen sollen. Eine Einteilung erfolgt dabei in Profilinggruppen von 1 bis 5.

Es kann nach ersten Einschätzungen davon ausgegangen werden, dass die in den Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt verabschiedeten Grundlagen dazu dienen können, arbeitslose Menschen der Profilinggruppe 1 und 2 tatsächlich schneller in Arbeit zu bringen. 

Gleichzeitig besteht unter Experten/innen weitgehend Übereinstimmung, dass für die Arbeitslosen der Profilinggruppen 4 und 5, abschnittsweise auch der Profilinggruppe 3, Zugänge zum allgemeinen Arbeitsmarkt kaum noch eröffnet werden, sie sind in den bisherigen Überlegungen zu kurz gekommen. 

Um zu verhindern, dass „Arbeitslose, die offensichtlich kurzfristig weder für 

den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt noch für sonstige Integrationsmaßnahmen in Frage kommen
“ (Profilinggruppe 5), chancenlos sind, fordert die Diakonie in Württemberg, dass auch für sie intensive Förderinstrumente, beispielsweise in Form von Case-Management, bereitgestellt werden, um eine Heranführen an Profilinggruppe 4 und somit den Zugang zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu ermöglichen.

In Verbindung mit der beabsichtigten Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sind Instrumente zu schaffen und bereitzuhalten, die den künftigen Beziehern des Arbeitslosengeldes II (ALG II) die Möglichkeit geben, Integrationschancen in den regulären Arbeitsmarkt zu erlangen bzw. diese zu bewahren. 

Dabei kommt der Schaffung von Arbeit mit öffentlichen Mitteln hohe Priorität zu. Das Bundesverfassungsgericht führt in einer Urteilsbegründung 1999 aus:

„Bei einer Zahl von rund vier Millionen Arbeitslosen ist die Schaffung von Arbeitsplätzen ein hochrangiges soziales Anliegen. Arbeitslosigkeit führt die Betroffenen häufig in existentielle Bedrängnis. Mit dem Verlust der wirtschaftlichen Lebensgrundlage können Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit einhergehen (vgl. BVerfGE 84, 133 <155>). Die Erfahrung, nicht gebraucht zu werden, kann in einer Gesellschaft, die den Wert des Einzelnen in hohem Maße an seiner beruflichen Leistung mißt, zu schweren seelischen Belastungen führen. Das gilt in besonderem Maße bei Langzeitarbeitslosen, die schwer zu vermitteln sind und deswegen besonders geringe Aussicht auf einen Arbeitsplatz haben. Darüber hinaus können Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dazu dienen, strukturelle Ungleichheiten innerhalb des Bundesgebiets auszugleichen“
. Die beiden großen Kirchen schreiben in ihrem Sozialwort von 1997 dazu: „Auch in Zukunft wird die Gesellschaft davon geprägt sein, dass die Erwerbsarbeit für die meisten Menschen den bei weitem wichtigsten Zugang zu eigener Lebensvorsorge und zur Teilhabe am gesellschaftlichen leben schafft. In einer solchen Gesellschaft wird der Anspruch der Menschen auf Lebens-, Entfaltungs- und Beteiligungschancen zu einem Menschenrecht auf Arbeit“

Dieses hochrangige soziale Anliegen ist im Jahre 2003 angesichts von über 4,5 Mio. Arbeitslosen aktueller denn je.

2.
Der Beschäftigungsgutschein
Mit Hilfe des Beschäftigungsgutscheins wird das Konzept umgesetzt. Dieser stellt  ein Angebot dar, das schwerpunktmäßig auf besonders beeinträchtigte Arbeitslose zielt, „die gegenwärtig am 1. Arbeitsmarkt schwer oder nicht vermittelbar sind und bei denen keine marktgängige berufliche Qualifikation und keine berufliche Bildungsfähigkeit, jedoch Motivation und Arbeitsbereitschaft vorhanden sind“ (Profilinggruppe 4)
.

Der Beschäftigungsgutschein  beinhaltet Qualifizierung und ergänzende psychosoziale Unterstützungsstrukturen mit dem Ziel einer Integration auf dem regulären Arbeitsmarkt. 

Er ist als neues arbeitsmarktpolitisches Instrument einzelfallabhängig kurz-, mittel- oder langfristig zu gewähren. Dabei ist der/die Arbeitslose der handelnde Akteur, der nicht einer Maßnahme zugewiesen wird, sondern der selbst entscheidet, bei welchem Träger er mit der Maßnahme beginnt. 

Da nicht nur individuelle Vermittlungshemmnisse eine Arbeitsmarktintegration verhindern, sondern auch die strukturelle Arbeitsmarktlage von Bedeutung ist, sind die Maßnahmen so lange fortzusetzen, bis das Ziel der Integration erreicht ist. Alle erforderlichen Förderinstrumente sind dafür bereitzuhalten. Die Zielerreichung ist im Kontext der Arbeitsmarktentwicklung regelmäßig zu überprüfen.

Dabei wird das sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis so ausgestaltet, dass Verschiebebahnhöfe zwischen dem versicherungspflichtig finanzierten zukünftigen Arbeitslosengeld I (ALG I) und dem steuerfinanzierten ALG II vermieden werden, sprich es wird in „arbeitslosenversicherungsfreier Form“ als Arbeitsverhältnis eigener Art angeboten.

3.
Finanzierung

Alle erwerbsfähige Arbeitslose sollen zukünftig in den Job-Centern Hilfe aus einer Hand erhalten. Dies schließt die passiven Transfermittel mit ein.

An dieser Stelle setzt das Konzept Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein - an. 

Der Ansatz geht von der Möglichkeit aus, die passiven Leistungen des zukünftigen ALG II zu aktivieren, sprich, dass anstelle des Bezugs von ALG II Beschäftigung zu ermöglichen ist. Getragen wird dieser Gedanke von der Erfahrungen der Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen, dass Langzeitarbeitslose arbeiten wollen, daran aber oftmals durch den Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen gehindert werden.

Jobs für Jobs –der Beschäftigungsgutschein - stellt dabei mit der Formel 1+1 eine Finanzierungsmöglichkeit für Beschäftigung dar: 

· die erste „1“ steht für das künftige ALG II, auf das der/die Bezieher/in einen Rechtsanspruch hat und das er/sie monatlich als Transfereinkommen erhält. 

· Die zweite „1“ steht für einen Aufstockungsbetrag in gleicher Höhe, der als öffentlicher Zuschuss gewährt wird
. 

Das Konzept ist , wie in der Anlage beigefügte Modellberechnung zeigt, in seiner Gesamtheit so angelegt, dass die vom Job-Center gewährte Zuwendung die volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit (derzeit 18.764 €/Jahr
) deutlich unterschreitet.

Alle Kosten, die in der jeweiligen Maßnahme nicht abgedeckt werden, sind von den Trägern durch Erlöse selbst zu erwirtschaften.
4. Beschäftigungsplätze schaffen

Soziale Beschäftigungsunternehmen, meist in gemeinnütziger oder kommunaler Trägerschaft, verfügen über teils jahrzehntelange Erfahrung in der Beschäftigung arbeitsloser Menschen. Mit Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein - werden rechtlich klare Bedingungen geschaffen, die geeignet sind, den Wettbewerb am sozialen Dienstleistungsmarkt zu stärken und so für Innovationen zu sorgen. Dabei ist das Potential sozialer und kommunaler Beschäftigungsunternehmen enorm. 

Viele gesellschaftlich sinnvolle und wünschenswerte Aufgaben liegen derzeit brach. Es gilt, das „Gold in den Köpfen“ 
 zu heben. In den Bereichen 

· Dienstleistungen für ältere und chronisch kranke Menschen, 

· Forst- und Landschaftspflege, 

· Reinigungsarbeiten im öffentlichen Bereich, 

· Verbesserung kommunaler Serviceleistungen, 

· Minderhandwerkliche Dienstleistungen aller Art (in Absprache mit den regionalen Partnern wie IHK oder Kammern),

· Infrastrukturmaßnahmen,

· haushaltsnahe Dienstleistungen u.v.m. 

liegen riesige Beschäftigungspotentiale brach. 

Gemeinnützige Beschäftigungsunternehmen im Sinne der §§ 58 ff Abgabenordnung sind geeignete Träger zur Verrichtung og. Dienstleistungen. Die Einbeziehung privatwirtschaftlicher Unternehmen in dieses Modell ist nicht vorgesehen, zumal für diese die „klassischen und neuen“ Instrumente des SGB III zur Verfügung stehen.

Unter dieser Prämisse kann als realistisch eingeschätzt werden, dass soziale und kommunale Beschäftigungsträger mittels Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein - zusätzlich 350.000 bis 500.000 neue Arbeitsplätze schaffen können.

Dieses Konzept zeichnet sich durch einen mehrfachen Nutzen aus:

· Teilhabe statt Ausgrenzung des/der Arbeitslosen

· Beitrags- und Steuerzahler statt passiver Leistungsempfänger/in

· Kein erhöhter volkswirtschaftlicher Aufwand

· Schaffung von armutsfestem Einkommen

· Verbesserung der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung

· Bereitstellen von Dienstleistungen, die sonst nicht angeboten wird

· Dem Sozialstaatsgebot wird Rechnung getragen

· Dem demographischen Umstand, dass in einigen Jahren ein Arbeitskräftemangel herrscht, wird durch eine kontinuierliche Beschäftigung und somit der Aufrechterhaltung der arbeitsmarktspezifischen Fähigkeiten Rechnung getragen.

5. Rechtsgrundlage für Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein -

Zum Gelingen ist es unabdingbar, Jobs für Jobs - der Beschäftigungsgutschein - rechtlich im Rahmen des neuen Leistungssystems des ALG II zu verankern. Unabdingbar ist, dass sich die Beschäftigungsunternehmen frei am Markt bewegen können. Daher sind z.Zt. noch geltende Einschränkungen wie z.B. in der Handwerksordnung, zu verändern. Dies trifft in gleicher Weise für das Arbeitsrecht zu. So muss beispielsweise für die gemeinnützigen Träger die Sicherheit gegeben sein, sich aus Arbeitsverträgen lösen zu können, sprich, Zeiten der Befristung müssen verlängerbar sein (z.B. 5 Jahre). 

Durch den rechtlichen Rahmen soll Verbindlichkeit hergestellt und die Grundlage für einen fairen Wettbewerb unter gleichen Bedingungen geschaffen werden. Nach der Idee des „best practice“ dürften so eine Vielzahl innovativer Projekte entstehen, die unser Land als wirksame Beschäftigungspolitik braucht. Darüber hinaus bleibt der/die Arbeitslose der Souverän des Handelns, indem ihm/ihr mit dem Beschäftigungsgutschein ein wirksames Instrument gegeben wird, sich einen neuen Arbeitsplatz  -vorübergehend oder auf Dauer - zu suchen.

Stuttgart, im April 2003,

Wolfgang Sartorius 


Hannes Finkbeiner             

Martin Maier
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Württemberg 
� Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, Handbuch Beratung und Integration, Bertelsmann-Stiftung 2002, S. 57


� Zitierung: BVerfG, 1 BvR 2203/93 vom 27.4.1999


� Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz 1997,  Abschnitt 151


� Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen, Handbuch Beratung und Integration, Bertelsmann-Stiftung 2002, S. 57


� Dabei lehnt sich diese Finanzierung an die seitens der AG Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe der Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen vorgenommene Kalkulation für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Höhe von 1.400 € mtl. an (Abschlussbericht der AG vom 17.03.2003, S.29). Mit der Formel 1+1 wird das sog. Zuschlagsmodell (Abschlussbericht der AG vom 17.04.2003, S. 19) als Kalkulationsgröße verwendet, sprich Anlehnung an HLU + zusätzlich 10% Zuschlag des Regelsatzes Haushaltsvorstand. Auf Baden-Württemberg bezogen bedeutet dies: Durchschnittliche HLU: 642 € + 29 € Zuschlag, Gesamt 671 €. Mit der Formel 1+1 würde ein monatlicher Finanzierungsaufwand von 1.342 € entstehen. (In der verwendeten Excel-Musterkalkulation wird mit 1.400 € mtl. gerechnet).


� Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung, Sozialpolitische Umschau Nr. 103/2001


� Prof. Frithjof Bergmann, Michigan University
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